
37
[1712 ? ] 1 A

VORTRAG DER GESANDTSCHAFT DER ABTEI ST . GALLEN [AN EINER EIDG.
TAGSATZUNG? ]

"Es hat die Frstl . St : Gallische Gesandtschafft [ - Abt von St . Gallen war da¬

mals Leodegar Bürgisser - ]  die Namens deren Landtleüthen in Toggen-

burg einer lobl . Session auf ihren ersten Vortrag heüt eingegebne weitleüffi-

ge antworth [ in Sachen Toggenburger Landrechtsstreit ] wohl angehört , und nach

deren gantz reifflichen erckmrung befunden , dass durch selbige nit verneinet

wird , dass das . . . Stifft St : Gallen dessen , so es seither der Zeit , des mit
2

denen von Raron getroffnen Kauffs [ von 1468 ] , bis auf gegenwertige misshel-

ligkeit besessen , und in Uebung gehabt , von Jhnen den Landtleüthen destitugert,

imd entsezt worden seye ; disere aber darmit nichts , als was Sie Zu thuon be-

stenss berechtiget gewessen , gethan Zühaben vermeinen , Jn demme die HH. von
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Baron [ - neben Peteimarm von Baron  war nach 1437 auch dessen Bruder

Hildebrand von Baron  Mitbesitzer des Toggenburgs - ] solche recht nie¬

mahlen gehabt , und volglich von Jhnen auch an das Gottshauss [ St . Gallen ] nit

haben verkauf ft , und transferiert werden können.

Wan aber . . . hochgeehrteste herren dermahlen noch gar nit die frag und umb

das Zuthuen ist , ob , und wass die von Baron eingehabt , oder verkauffen können,

sonder was dass Frstl . Gottshaus von Zeit dess Kauffs und also vast bei 250

Jahren in Würckliche und rühwigem genuss unndt besitz Zu lobl . Eydtgnoschafft

gebracht , und bis auf disen streit hargebracht habe , auch darinn bekantermas-

sen mit verschidenen , nit auf allerlei / weis erworb = und erzwungenen , Sondern

Landtrechtmessig , Eydt = und Pundtssgn . bey Ehr und Eyden , mit Minnen , und

recht gesprochnen Urthlen , und förmblich errichteten Verträgen , bey ereigne¬

ter anfechtung Von Zeit Zu Zeit besteiffet worden ; Solche Spruch auch dem

Stifft nichts neüwess gegeben , sondieren (deren in denen grundbrieffen bestrit-

ner verstandt wye dem in (den selben Selbst Verzeigten Bichter allein erheite¬

ret , und ausgelegt worden ; der gegentheil aber nur einen new erdicht - und so

vermeint erdlteten Standt der vor ohngefahr 250 Jahren dem Vorgeben nach , ge-

wessen seyn solle , Vorschützet , und Zvue resuscitieren praetendiert . Alss in-

sistiert man Frstl . St : Gail , seits nochmahlen , Und hoffet ein hochansehenli-

ches Eydtgn . Corpus D. hfrstl . . Gnaden vor allem aus widerumb in die vast

250 = iahrige bey der Eydtgnoschafft hargebrachten possession ihrer eigenthätig,

und wider recht , auch wider Eydtgn . Pündt , und herkommen [ im . Villmergerkrieg

von 1712 ] abgetrungner Landt , und Leüthen , recht , und herrlichkeiten einzu¬

setzen , und Zue reintegrieren sorgfeltigist , und umb so vill mehrere bemühet

seyn werden ; Als von seithen hochenmelt Jhr hfrstl . Gn . man nochmahlen am

Zierlichisten widerspricht , das die toggenburger in einem so vermeint Veral¬

tetem stand iemahlen gewessen seyen ; hingegen aber sich nochmahlen erbietig

machet , ihren beweislichen wahren freyheiten halber , wan selbigen in ein = old

anderen contraveniert , oder was beschwährliches Zue gestanden wäre , hernach

gantz freündtlichen und solchen bescheid Zugeben , oder sich hierüber von di-

ser hochccnsehenlichen Versamblung also weisen Zu lassen , das Sie sich dessen

Zu beloben , und Zu vemüegen Ursach haben sollen . Welches dan auch über al¬

less das , und von allem demme Zu verstehen , was Sie in oberzehlter ihrer heüt

eingelifferter antworth , sowohl gegen Jhr hfrstl . Gn . , als denen lobl . ver-

landtrechteten Orthen [ die Schirmorte ZH, LU, SZ und GL gemeint ] , und ihren

in Gott ruhwenden Vorfahreren , undt deren hochen Ehrenanzüg und verletzliches

einzuefüehren sich vermessen haben , da dan aller weit klährlich vor die äugen
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wird gelegt werden , wie gefährlich man Ehrliche Eydtgn . gemüether mit denen

unbegründten Villfaltigen Zulagen Zu praevenieren , und anzuefüehren gesuechet,

und das man mit Wahrheit nit sagen könne , das St : Gallen sich in der regierung

der Graafschafft Toggenburg so ärgerlich aufgefüehrt , und in specie , wie man

doch mit Ehr und gewüssen Vorgeben dörffe , dass man denen Landtleüthen in tog¬

genburg einen neüwen ausländischen herren [ - ist damit Kaiser Karl  VI . -

mit dem der Abt ein Bündnis eingegangen war - gemeint ? - ] habe aufburden wol¬

len , die da nach Jenem alten standt schreyen , in welchem stand eben der selb

herr der alte gewessen , und gebliben ist , und das der buchstaben dess ange¬

zognen bekanten FridensSchlusses [=Friede von Aarau bzw . Landfriede von 1712]

beix -weiiem -·: nicht austhruckhet , wie vorgeben wird.

Widerhohlen dähero abermahlen auf das angelegenlichste dero kräfftigste hilff,

und Rath Zu der restitution des äbgetrungenen , und hoffen deren ohne ferneren

anstand gewehret Zue werden . "

"fhitl . St : GaJUUAchz WldeAantwokth übeA den ToggmbüAgoAm antivoAtk . "

1 ) Aufgrund der Angaben in den gedruckten EA sowie in Helvetica Sacra III/l
und Henggeier Professbuch St . Gallen konnte das genaue Datum vorliegenden
Textes nicht eruiert werden.

2 ) Nach dem Tod des letzten Grafen von Toggenburg , F r i e d r i c h VII . , im
Jahre 1436 fiel 1437 das Toggenburg an dessen Base Margaretha von R h ä-
z Uns,  welche in zweiter Ehe mit Gitschard von R a r o n verheiratet
war . Deren Sohn Petermann von Raron verkaufte 1468 das Toggenburg an die
Abtei St . Gallen.

Kopie , möglicherweise aus dem Besitz des Zuger Tagsatzungsgesandten Beat
J a k o b II . Zurlauben . Dorsualnotizen von der gleichen Hand.
AH 84 , 89 - 90
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